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Beratung: 

 
1, Änderung der Satzung Benutzungsgebühren Kulturzentrum 

 
 

In der Satzung über die Benutzung des regionalen Kulturzentrums ist in § 5 unter Nr. 
4   „Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Gebühren enthalten“ zu streichen. 
 

Die Einnahmen aus dem Kulturzentrum sind umsatzsteuerfrei, da sie unterhalb der 
Freigrenze von 17.500 € pro Jahr liegen.  
 

 
Beschlussempfehlung: 

Die Gemeindevertretung Witzeeze beschließt die 1. Änderung der Satzung der 
Gemeinde Witzeeze über die Benutzung des regionalen Kulturzentrums in der 
vorgelegten Fassung. 
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